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Herrn Staatssekretär

«name»
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Scharnhorststr.37

101115 Berlin


14.11.2002  ddu-avo


Tel 8 53 08-220

Richtlinienentwurf der Europäischen Kommission über die Weiterverwendung und kommerzielle Nutzung von Dokumenten des öffentlichen Sektors KOM(2002)207

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,

ich wende mich an Sie als Geschäftsführer des Verzeichnisverlages Dumrath & Fassnacht in Hamburg (GelbeSeiten Hamburg / Telefon- und Branchenbücher für Deutschlands Norden), aber auch als Vizepräsident des Europäischen Verbandes der Adressbuch- und Datenbankverleger (EADP). Ich möchte bei Ihnen um Unterstützung werben, und zwar für den Richtlinienvorschlag der EU-Kommission, der die europaweite Nutzung von Dokumenten des öffentlichen Sektors ermöglichen soll. 

Zweierlei würde die Möglichkeit der Nutzung solcher Dokumente bewirken: Größere Transparenz behördlichen Handelns einerseits, Entwicklung neuer Geschäftsideen für die Wirtschaft andererseits. An beidem bin ich interessiert, an letzterem aus eigener geschäftlicher Notwendigkeit. Ein Beispiel: Telefonverzeichnisse kämpfen mit sinkenden Eintragungen der Teilnehmer, da eine solche Eintragung nicht mehr automatisch mit der Beantragung eines Anschlusses erfolgt. Um weniger vollständige Bücher dennoch zur Hand zu nehmen, müssen verbesserte Serviceleistungen überzeugen. Stadtpläne in den GelbenSeiten sind eine solche Serviceleistung und stellen sich als sehr beliebt heraus. Zugang zu Dokumenten des öffentlichen Sektors hieße, eine sprudelnde Quelle für weitere Serviceideen zu öffnen.

Dem Richtlinienvorschlag stellen sich allerdings gleich einige Hürden in den Weg. So befand der Bundesrat, die EU sei nicht zuständig (Drucksache 664/1/02 vom 16.9.02). Das wurde zwar von Staatssekretärin Wolf in der Sitzung vom 27. September zurückgewiesen. Aber aus der von der EU zur Vorbereitung durchgeführten Befragung der Interessengruppen werden die starken Vorbehalte der öffentlichen Hand vieler Mitgliedsstaaten deutlich (im Internet unter www.cordis.lu/econtent/psi). In den endgültigen Vorschlag der Kommission sind bereits viele dieser Vorbehalte eingeflossen. Das beginnt z.B. mit der 

· Preisgestaltung (Art. 6), die einen „Gewinn“ im Rahmen der Gebührenerhebung erlaubt, obwohl zusätzliche Kosten nur aus dem Zur-Verfügung-Stellen entstehen. Dass die Informationen für Zwecke der öffentlichen Hand in Erfüllung ihrer Aufgaben sowieso gesammelt werden, bleibt unbeachtet. Aber auch Fragen hinsichtlich der 

· Rechte an geistigem Eigentum (Art. 1(2)) sind ungeklärt. Prinzipiell sollen nur die Dokumente, an denen Dritte geistige Eigentumsrechte besitzen, vor der Weiterverwendung geschützt sein. Aber wie wird die Kollision mit der Datenbankrichtlinie (96/9/EC) gelöst, die Datenbanken der öffentlichen Hand selbst schützt. Beispiel sind Handelsregisterinformationen, die von der öffentlichen Hand gesammelt und auf Datenbanken gespeichert werden. Aber auch der 

· Geltungsbereich und die Zugangsberechtigung (Art. 2 und Art. 3) werden sehr restriktiv behandelt. So hat der Rat bzw. die Working Party on Telecommunication den Art. 1 um eine Nr. 2a ergänzt in seinem letzten Vorschlag für eine gemeinsame Position, wonach die bestehenden Zugangsvorschriften zu Dokumenten des öffentlichen Sektors der Mitgliedsstaaten Geltung behalten. Verfährt man auf diese Weise, braucht die Richtlinie gar nicht weiter in Angriff genommen zu werden.

Bei diesen Überlegungen kann auch eine andere, diese Woche verabschiedete Richtlinie der EU mit herangezogen werden. Die Richtlinie über den Zugang zu Umweltinformationen KOM(2000)402. Hier findet sich eine liberale Zugangsregelung mit sehr weitreichenden Rechten der EU-Bürger. Nicht nur Dokumente sind beispielsweise zugänglich, auch Informationen müssen zur Verfügung gestellt werden, von Gewinn ist keine Rede, dafür von Informationsbeamten, die dem Bürger das Auffinden der Informationen erleichtern. Umweltpolitik ist ein Thema mit großer Öffentlichkeitswirkung, hier ist ein Konsens über die Notwendigkeit von Transparenz offensichtlich erreichbar. Wäre eine solche Unterstützung nicht auch in anderen Bereichen öffentlichen Handelns sinnvoll, insbesondere wenn das wirtschaftliche Gedeihen Europas gleichzeitig gefördert würde?

Zu Gesprächen, seien sie persönlich oder telefonisch, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Mit großem Interesse sehe ich einer Antwort entgegen.

Mit freundlichen Grüßen 

Dumrath & Fassnacht KG

(GmbH & Co.)

Dr. Christoph Dumrath

